
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/9/22 3Ob634/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1954

Norm

JN §88 Abs1 A

JN §89

Rechtssatz

Die Zuständigkeit einer Klage aus einem Darlehen kann nicht auf den Zahlungsort eines Wechsels (unter dessen

Vorlage) ohne urkundlichen Nachweis des Erfüllungsortes des Darlehensgeschäftes gestützt werden.

Anmerkung

Bem: Der Rechtssatz war ursprünglich wegen fehlerhafter Doppelvergabe der RS-Nummer auch unter RS0021760

aufrufbar.
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